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Information an Kirchgemeinden und Pfarreien 
betreffend den Religionsunterricht an Sek P-Standorten 
im Kanton Solothurn 
 
Liebe Verantwortliche für Religionsunterricht, 
 
die Sek-I-Stufenreform im Kanton Solothurn sieht neben den Kantonsschulen Olten und Solothurn sieben 
weitere Sek P-Standorte vor: Balsthal, Bättwil, Derendingen, Grenchen, Laufen, Neuendorf und die 
Sekundarschule Niederamt (Kreisschulen Schönenwerd/Obergösgen). Diese Standorte und ihre 
Einzugsgebiete wurden vom Regierungsrat festgelegt.1 
 
Die SIKO und die Fachstellen wollen mit diesem Brief die Kirchgemeinden und Pfarreien über die neue 
Situation informieren. Soll die Chancengleichheit für alle Sek P-Klassen gewahrt werden, ist einheitliches 
Handeln nötig. 
 
Voraus gingen Gespräche mit der interkonfessionellen Kommission für Religionsunterricht an den 
Solothurnischen Kantonsschulen und den konfessionellen Unterrichtskommissionen. 
 
Grundlagen und Fakten 
 
1. Institutionelle Anbieter 
Der Religionsunterricht an der Sek P wird an den Kantonsschulen vom Kanton angeboten. An den 
anderen Standorten wird er von den Kirchgemeinden verantwortet. 
 
2. Stundentafel 
In den Lektionstafeln sind die Religionsstunden wie gewohnt mit einer Stunde pro Woche aufgeführt.2 
 
3. Profil des Faches Religion 
Die Religionslehrer der Kantonsschulen haben für das Fach Religion einen eigenen Lehrplan entwickelt. 
Er lehnt sich an den ökumenischen Lehrplan für den Religionsunterricht der Kirchen an und setzt einen 
Schwerpunkt im Bereich „Ethik und Religionen“. Die SIKO empfiehlt nach Rücksprache mit den 
Fachstellen, diesen Lehrplan für die Sek P-Klassen zu übernehmen. Alle Sek P-Schüler/-innen sollen 
genügend Grundwissen erhalten, um für das Gymnasium anschlussfähig zu sein.3 
 

                                                      
1 www.so.ch/fileadmin/internet/dbk/estba/pdf/Schulblatt2009/DBK_10_2009.pdf 
2 
http://www.so.ch/fileadmin/internet/dbk/evkaa/Schulentwicklung/Sekundarschulreform/Dokumentationsordner/01_rrb_
2009_398.pdf 
3 
http://www.so.ch/fileadmin/internet/dbk/evkaa/Schulentwicklung/Sekundarschulreform/Dokumentationsordner/05_lehr
plan_sek_p.pdf 
 



4. Abmeldemöglichkeit 
Es bestehen die gleichen Regelungen wie beim ökumenischen und konfessionellen Religionsunterricht. 
 
5. Ökumenischer Religionsunterricht 
An den Sek P-Klassen der Kantonsschule wird der Religionsunterricht interkonfessionell und 
bekenntnisunabhängig geführt. Auf Vorschlag der Fachstellen empfiehlt die SIKO, den Religionsunterricht 
an den übrigen Sek P-Standorten ökumenisch, aber offen für alle zu führen. 
 
6. Anstellungen 
An den Kantonsschulen sind die Religionslehrpersonen als Fachlehrkräfte vom Kanton angestellt. An den 
übrigen P-Standorten sind die Kirchgemeinden anstellende Behörde. 
 
7. Berufliches Portfolio 
Entscheidend für eine Anstellung auf Niveau Sek P ist die fachliche und pädagogische Kompetenz. Wir 
empfehlen, Theologen/-innen mit religionspädagogischem Schwerpunkt, Absolventen/-innen des 
Religionspädagogischen Instituts (RPI), des Theologisch-Diakonischen Seminars (TDS), Personen mit 
Lehrdiplom Sek I/II im Fach Religion oder gleichwertiger Ausbildung anzustellen. Die kantonal - 
solothurnische Ausbildung zum/zur Oberstufenkatechten/-in genügt diesen Anforderungen nicht. 
 
8. Besoldungsniveau 
Wir empfehlen, Sek P-Lehrpersonen für eine Jahreslektion mit einem Grundlohn von Fr. 3'200.00 
(Indexbasis Mai 1993) und jährlicher Erfahrungsstufe anzustellen. Mittelschullehrpersonen, die an einem 
der übrigen Sek P-Standorte Religion unterrichten, sind gemäss staatlicher Regelung als 
Mittelschullehrpersonen zu entlöhnen. 
 
9. Benotung 
An den Kantonsschulen wird der Religionsunterricht weiterhin benotet. Der kirchliche Unterricht auf 
Volksschulstufe kennt diese Regelung zurzeit nicht. Diesbezügliche offene Fragestellungen werden unter 
den Lehrpersonen diskutiert. Eine einvernehmliche Lösung wird angestrebt. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
im Namen der SIKO und der Fachstellen 
 
 
Theres Mathys-Manz 
Vertreterin SIKO 
 

Peter Sury 
Stellenleiter röm.-kath. 
Fachstelle 
Religionspädagogik 

Ruedi Scheiwiller 
Stellenleiter evang. ref. 
Fachstelle 
Religionspädagogik  

Marianne Stirnimann 
Stellenleiterin christkath. 
Fachstelle 
Religionspädagogik 

 
 
Verteiler: 
Verantwortliche für Religionsunterricht in den Kirchgemeinden und Pfarreien 
R. Köhli, Präsident Solothurnische Interkonfessionelle Konferenz 
Mitglieder der Solothurnischen Interkonfessionellen Konferenz 
K. Schmid, Präsident Interkonfessionelle Kommission für Religionsunterricht an den Kantonsschulen 
S. Batzli, Präsident der Schulleitungskonferenz Sek P 
T. Stirnimann, Religionslehrer Kantonsschule Olten, Fachschaftspräsident 
R. Stampfli, Religionslehrer Kantonsschule Solothurn, Fachschaftspräsident 
Verantwortliche Religionslehrpersonen Sek P-Standorte 
Mitglieder der 3 Katechetischen Kommissionen der Kirchen Kanton Solothurn 


